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Hier gehts besser.

Kosten der Unterkunft

In den Unterkunftskosten sind die Kaltmiete, die Nebenkosten (au

ßer Stellplatz, Kabelerstanschluss) und die Heizung (einschließlich 

Warmwasseraufbereitung) enthalten. Von der Sozialhilfeverwal- 

tung des Landkreises Bad Kissingen werden als angemessene Un

terkunftkosten (Kaltmiete incl. verbrauchsabhängiger Nebenkosten 

-ohne Heizungspauschale-) anerkannt:

Landkreis KG Stadt KG

bei einem Alleinstehenden 278,00 EUR 297,00 EUR

bei zwei Familienmitgliedern 351,00 EUR 375,00 EUR

bei drei Familienmitgliedern 388,00 EUR 417,00 EUR

bei vier Familienmitgliedern 451,00 EUR 482,00 EUR

bei fünf Familienmitgliedern 513,00 EUR 549,00 EUR

für jede weitere Person 63,00 EUR 68,00 EUR


